
Zulassungsbedingungen zum Masterstudiengang Filmwissenschaft im Rahmen 
des Netzwerk Cinema CH 
 
Ohne Auflagen zugelassen sind Studierende, die folgende Studienabschlüsse oder -leistungen 
vorweisen können (bei  Leistungen/Abschlüssen an ausländischen Universitäten vorbehältlich 
der Anerkennung durch die Kommission zur Anerkennung fremder Ausweise der Universität 
Zürich): 
 

- Einen Bachelor mit einem Anteil Film- oder Medienwissenschaft von mindestens 60 Kreditpunkten. 
- Ein abgeschlossenes Grundstudium (mit absolvierten Zwischen- resp. Akzessprüfungen) in sämtlichen 

belegten Fächern, mit Film- oder Medienwissenschaft im Haupt- oder 1. Nebenfach sowie zusätzlich 
einen Leistungsnachweis im Hauptstudium (Seminararbeit oder äquivalente Leistung, die nach Bologna-
Masstäben mind. 9 Kreditpunkten entspricht). 

- Einen Master mit einem Anteil Film- oder Medienwissenschaft von mindestens 45 Kreditpunkten. 
- Einen Bachelor und einen Master mit einem Anteil von insgesamt (aus beiden Studiengängen) mindestens 

45 Kreditpunkten in Film- oder Medienwissenschaft. 
- Ein Lizentiat (oder einen äquivalenten Studienabschluss) mit Film- oder Medienwissenschaft im Haupt-, 

1. oder 2. Nebenfach. 
- Ein Lizentiat (oder einen äquivalenten Studienabschluss) einer Philosophischen, Geistes- oder 

Sozialwissenschaftlichen Fakultät sowie den Anteil des Zusatzstudiums Filmwissenschaft an der 
Universität Zürich, der den im Grundstudium des 2. Nebenfachs Filmwissenschaft verlangten Leistungen 
entspricht. 

 

Im Masterstudiengang Filmwissenschaft können keine Kreditpunkte oder Module erlassen werden, auch wenn die 
Studienleistungen in Filmwissenschaft vor Eintritt über den hier definierten Mindestanforderungen liegen. 
 
Mit Auflagen zugelassen sind Studierende, die folgende Studienabschlüsse oder -leistungen 
vorweisen können (bei  Leistungen/Abschlüssen an ausländischen Universitäten vorbehältlich 
der Anerkennung durch die Kommission zur Anerkennung fremder Ausweise der Universität 
Zürich): 
 

- Einen Bachelor mit einem Anteil Film- oder Medienwissenschaft von 30-59 Kreditpunkten. Auflage: Vor 
Beginn des Moduls Masterarbeit müssen soviele Module des Bachelorstudiengangs in Filmwissenschaft an 
der Universität Zürich absolviert werden, dass sich die Anzahl Kreditpunkte in Film- und 
Medienwissenschaft auf mindestens 60 erhöht. 

- Ein abgeschlossenes Grundstudium an der Universität Zürich im Hauptfach sowie in Filmwissenschaft 
im 1. Nebenfach sowie zusätzlich einen Leistungsnachweis im Hauptstudium (Seminararbeit oder 
äquivalente Leistung, die nach Bologna-Massstäben mind. 9 Kreditpunkten entspricht). Auflage: Die zu 
erbringenden Leistungen für den Abschluss des Grundstudiums im 2. Nebenfach müssen vor Beginn des 
Moduls Masterarbeit erbracht sein. 

- Ein abgeschlossenes Grundstudium an der Universität Zürich in sämtlichen belegten Fächern mit 
Filmwissenschaft im 1. Nebenfach. Auflage: Ein zusätzlicher Leistungsnachweis im Hauptstudium 
(Seminararbeit oder äquivalente Leistung, die nach Bologna-Massstäben mind. 9 Kreditpunkten entspricht) 
muss vor Beginn des Moduls Masterarbeit erbracht sein. 

- Ein abgeschlossenes Grundstudium an der Universität Zürich in sämtlichen belegten Fächern mit 
Filmwissenschaft im 2. Nebenfach sowie zusätzlich einen Leistungsnachweis im Hauptstudium 
(Seminararbeit oder äquivalente Leistung, die nach Bologna-Massstäben mind. 9 Kreditpunkten entspricht). 
Auflage: Die in Filmwissenschaft im 1. Nebenfach zusätzlich zu den Leistungen im 2. Nebenfach zu 
erbringenden Leistungen müssen vor Beginn des Moduls Masterarbeit erbracht sein. 

- Einen Master, ein Lizentiat (oder einen äquivalenten Studienabschluss) einer Philosophischen, Geistes- 
oder Sozialwissenschaftlichen Fakultät mit einem Anteil von insgesamt weniger als 45 Kreditpunkten in 
Film- oder Medienwissenschaft. Auflage: Vor Beginn des Moduls Masterarbeit muss durch Absolvieren 
von Modulen des Bachelorstudiengangs in Filmwissenschaft an der Universität Zürich die entsprechende 
Anzahl Kreditpunkte auf mind. 45 erhöht werden, jedoch höchstens um 30. 

 
Wenn die gemäss obenstehender Auflistung notwendigen Abschlüsse oder Studienleistungen für eine Zulassung mit oder 
ohne Auflagen bis zum Ablauf der jeweiligen Anmeldefrist noch nicht vorliegen, jedoch realistische Chancen bestehen, 
dass sie bis zum Beginn des entsprechenden ersten Semesters absolviert werden können, so ist eine provisorische 
Einschreibung möglich. Einen Anspruch auf Rückerstattung der Einschreibegebühr für den Fall, dass die nötigen 
Leistungen trotzdem nicht rechtzeitig erbracht werden und somit keine Zulassung möglich ist, besteht nicht. 
 
(Fragen können per Mail an Matthias Brütsch gerichtet werden: bruetsch@fiwi.unizh.ch.) 


